Lieber Berufskollege,

durch das Standortregister (www.bvl.bund.de/standortregister) habe ich erfahren, dass Sie den Anbau von Gen-Mais planen. 

Wie viele andere Berufskollegen auch, möchte ich auf gentechnikfreie Produktion setzen und weise Sie deshalb noch mal auf folgende – nach meinen Informationen - von Ihnen einzuhaltende Pflichten nach § 16 b des Gentechnikgesetzes hin:

· Meldepflichten: der Anbau von gentechnischen Pflanzen muss drei Monate vor der Aussaat gemeldet werden, sonst drohen Strafzahlungen

· Aufzeichnungspflichten: Dokumentation aller pflanzenbaulichen Maßnahmen (Sorte, Schlag, Bodenbearbeitung, Durchwuchs...)

· Vorsorgepflichten: Einhaltung der guten fachlichen Praxis: d.h. Verhinderung der Auskreuzung durch Einhaltung der Mindestabstandsauflagen und Sortenwahl

· Vorsorgemaßnahmen im Vor- und nachgelagerten Bereich zur Verhinderung der Vermischung des gentechnischen Saatgutes und –Ernte mit normalen Sorten, also gründliche Reinigung gemeinsam benutzter Saat- und Erntemaschinen, getrennte Lagerstätten und Reinigung der Transportfahrzeuge, Verhinderung von Verlusten sowohl während der Aussaat, Wachstumsphase, Ernte, Transport. Die Kosten für die Vorsorgemaßnahmen muss der Gentechnik-Anwender übernehmen

· Für besonders geschützte Gebiete, wie FFH- oder Vogelschutzgebiete und angrenzende Areale gelten besondere Regelungen 

· Haftung: Wenn ein Schaden eintritt, zum Beispiel wenn ich meine Ernte nicht oder nur unter Marktpreis verkaufen kann. Der Schaden kann, wenn Ökolandwirte betroffen sind beträchtlich sein. Zum Beispiel wenn der Ökolandwirt seine Prämien zurückzahlen muss, weil er seine Annerkennung als Ökobetrieb verliert

· Entscheidend für die Haftung dürften nicht mögliche Anbauhinweise des Saatgutherstellers sein (Privatverträge mit Monsanto, die genau studiert werden sollten, auf was Sie sich einlassen) sondern hier zählt der § 36 des Gentechnikgesetz.

Angesichts dieser Verpflichtungen möchte ich Sie bitten, sich Ihre Entscheidung gentechnischen Mais anzubauen, gründlich zu überdenken.

Noch ist es nicht zu spät und Sie können Ihre Anbaupläne zurücknehmen. Alle Berufskollegen würden diesen Schritt sehr begrüßen. 

Zur Information: 

Selbst wenn kein Schaden eintreten sollte, bleibt der Anbau vom Mais Mon810 auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht nur mäßig sinnvoll, der Aufpreis für gentechnisch verändertes Maissaatgut liegt zum Beispiel in den USA derzeit bei 30-35% über dem herkömmlichen Saatgut und muss jedes Jahr gezahlt werden, egal ob es zu einem nennenswerten Schaden durch den Maiszünsler kommt oder nicht. 

Mit freundlichem Gruß und immer zu einem Gespräch bereit

